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Top 5 Übertragung einer Vollmacht

Frau Lenschow erläutert den Sachverhalt und bittet um Empfehlung des Finanzaus-
schusses,
dass der Zuschlag für das günstigste Angebot erteilt werden kann. Sie informiert die 
Anwesenden, sollte ein Kaufangebot für die Immobilie bis dahin vorliegen, der Be-
schluss hinfällig ist und dann eine Ablösung des Kredites erfolgt.
Herr Pagels spricht sich gegen einen Verkauf der Immobilie aus. Immobilien seien 
derzeit die einzige gute Geldanlage mit stabilem Wert. Die Verwaltung sollte prüfen, 
ob derzeit Überschüsse aus der Vermietung erzielt werden. Der Wert von Gebäude 
und Grundstück beläuft sich lt. Frau Lenschow auf 1.24 Mio. Euro.
Herr Bahr fragt nach, ob die Ausschreibung überregional erfolgt. Frau Lenschow ver-
neint dies und teilt mit, dass die Hausbanken wie Sparkasse, VR-Bank und die DKB 
angeschrieben werden.

Sachverhalt: 

Am 15.02.2020 endet die Zinsfestschreibung eines Darlehens bei der KfW Kreditan-
stalt für Wiederaufbau, das im Jahr 2010 in Höhe von 900.000 Euro  für den Umbau 
des ehemaligen Speichers Wismarsche Straße 5 zum betreuten Wohnbereich aufge-
nommen wurde.

Die Restschuld per 15.02.2020 beläuft sich auf 516.156,00 Euro. Der aktuelle Zins-
satz beträgt 2,58%. Es handelt sich um ein Darlehen mit einer vierteljährlichen Til-
gungsrate  von 13.236,00 Euro. Die Zinsleistung im Jahr 2019 beträgt  14.512 Euro, 
die Tilgung 52.944 Euro. Bei den aktuellen Marktkonditionen könnten sich der Zins-
satz und damit die Zinslast reduzieren. Bei annähernd gleichbleibender jährlicher Til-
gungsbelastung könnte das Darlehen in 10 Jahren zurückgezahlt werden.  

Ausgeschrieben werden soll der Betrag als Ratendarlehen mit einer Restlaufzeit und 
einer Zinsfestschreibung von je 10 Jahren, so dass das Darlehen am Ende vollständig 
getilgt sein wird und kein Zinsänderungsrisiko mehr besteht. 

Da die gebotenen Zinskonditionen durch die Banken nur wenige Stunden gehalten 
werden, ist der Zuschlag kurzfristig noch am gleichen Tage zu erteilen. Da am Im 
Januar 2020 der Finanzausschuss planmäßig tagen wird, soll dessen Empfehlung dem 
Bürgermeister als Entscheidungsgrundlage dienen.

Der Hauptausschuss entscheidet gemäß Hauptsatzung bei Kreditaufnahmen inner-
halb einer Wertgrenze von 50.000 Euro bis 1 Mio. Euro. Für die Umschuldung in o.g. 
Größenordnung ist demnach der Hauptausschuss zuständig. 

Beschluss: 



Der Finanzausschuss empfiehlt dem Hauptausschuss folgenden Beschluss:

Beschluss vorschlage: 
Der Hauptausschuss bevollmächtigt den Bürgermeister der Stadt Grevesmühlen, 
Herrn Lars Prahler, für die Umschuldung eines Darlehens, dessen Zinsbindung am 
15.02.2020 mit einem Restbestand von 516.156,00 Euro ausläuft, nach Empfehlung 
des Finanzausschusses den Zuschlag auf das günstigste Angebot zu erteilen.              

Abstimmungsergebnis: 
Ja-Stimmen: 6
Nein-Stim-
men:

0

Enthaltungen: 0


